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1 
STADT MORINGEN 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes im Zuge der Aufstellung Bebauungsplan Nr. 34 „Wendekessel“ 

 

A: BERICHTIGUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS, 
PLANZEICHNUNG IM MAßSTAB 1:5.000 

 
Abbildung: Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Moringen Maßstab 1:5.000 

B: BERICHTIGUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS, 
PLANZEICHENERKLÄRUNG 

Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) BauGB) 

 

 

Wohnbaufläche 

Sonstige Planzeichen 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Berichtigung für den Be-
bauungsplan Nr. 34 „Wendekessel“, Stadt Moringen 
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2 
STADT MORINGEN 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes im Zuge der Aufstellung Bebauungsplan Nr. 34 „Wendekessel“ 

C: URFASSUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

Verfahrensvermerke 

Berichtigung 

Hiermit wird bestätigt, 

• dass die Berichtigung des Flächennutzungsplanes mit dem Inhalt des Bebauungs-
planes Nr. 34 „Wendekessel“ übereinstimmt, 

• dass die Grenzen des Anpassungsgebotes gemäß § 13a Abs.2 Satz 2 BauGB bei der 
Übersetzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes in Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes eingehalten sind und 

• dass die Planurkunde des Flächennutzungsplanes mit der hiesigen Ausfertigung 
entsprechend der Anpassung berichtigt worden ist. 

Moringen, den 10.01.2022 
Stadt Moringen 
Die Bürgermeisterin 
 L.S. 
 
Gez. Müller-Otte 
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3 
STADT MORINGEN 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes im Zuge der Aufstellung Bebauungsplan Nr. 34 „Wendekessel“ 

Planverfasser 

Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von "planungsgruppe pu-
che gmbh", Northeim 

Northeim, den 14.12.2020 

Gez. R. Bachmann 

Beschluss 

Der Rat der Stadt Moringen hat nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB den 
Bebauungsplan Nr. 34 „Wendekessel“ in seiner Sitzung am 01.07.2021 als Satzung beschlos-
sen. 

Moringen, den 10.01.2022 
Stadt Moringen 
Die Bürgermeisterin 
 L.S. 

Gez. Müller-Otte  
 
 
 
Bekanntmachung 

Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde nach Maßgabe des Bebauungsplanes Nr. 

34 „Wendekessel“ ortsüblich am 15.12.2021 bekannt gemacht und ist dadurch in Kraft ge-
treten. Auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften gemäß § 215 BauGB wurde 
in der Bekanntmachung hingewiesen. 

Moringen, den 10.01.2022 
Stadt Moringen 
Die Bürgermeisterin 
 L.S. 

Gez. Müller-Otte  
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STADT MORINGEN 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes im Zuge der Aufstellung Bebauungsplan Nr. 34 „Wendekessel“ 

Rechtsgrundlage 

• das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 

1728) 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786), 

• die Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl. I, 1991, S. 58), zuletzt geändert Artikel 3 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 

Begründung 

Der Eigentümer des Bestandsgebäudes auf der Fläche der ehemaligen Gärtnerei Bergmann 
im Südwesten der Stadt Moringen beabsichtigt nach dem Kauf des Geländes die Wie-

dernutzbarkeit der Flächen. Dort soll ein Wohngebiet erschlossen werden. Die Stadt Morin-
gen unterstützt die Absicht des Vorhabenträgers an dieser Stelle ein neues Wohngebiet zu 
entwickeln. Aus diesem Grund erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Wende-
kessel“. 

Der aufzustellende Bebauungsplan hat insgesamt eine Größe von ca. 1,81 ha. Es sind die 

Flurstücke 47/2; 46/1; 43/2; 40/2; 40/3; 39/1 und 37/1 der Flur 21, Gemarkung Moringen, be-
troffen. Der bauplanungsrechtlich zu überplanende Bereich ist im wirksamen Flächennut-
zungsplan der Stadt Moringen in Teilen als Wohnbauflächen und als landwirtschaftliche Flä-

che (§ 5 (2) 9a BauGB) dargestellt. Eine Berichtigung und somit eine Änderung in den Dar-
stellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes bzgl. der landwirtschaftlichen Flächen wird 
erforderlich, weil die Festsetzungen des Bebauungsplanes von den Darstellungen des Flä-

chennutzungsplanes abweichen. 

Gemäß § 8 (2) BauGB sind die Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Gemäß § 13a (2) 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flächen-

nutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänzt ist. Wenn durch die Planung keine Beeinträchtigung der geordneten städte-
baulichen Entwicklung hervorgerufen wird, kann der Flächennutzungsplan im Wege der Be-

richtigung angepasst werden. 

Der Flächennutzungsplan wird berichtigt, so dass für den einen Teilbereich des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes Nr. 34 „Wendekessel“ zukünftig eine ca. 1,40 ha große „Wohn-
baufläche“ dargestellt wird. 

Moringen, den 10.01.2022 
Stadt Moringen 
Die Bürgermeisterin 
 L.S. 

Gez. Müller-Otte 


